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Ehegatten ergibt* daß er die Verfehlung des anderen 
verziehen oder sie als ehezerstörend nicht empfun
den hat. ' ' .

§50
F r i s t a b l a u f

1. Das Recht auf Scheidung wegen Verschuldens 
erlischt, wenn der Ehegatte nicht binnen sechs Monaten 
die Klage erhebt. Die Frist beginnt mit der Kenntnis 
des Scheidungsgrundes. Sie läuft nicht, solange die 
häusliche Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben ist. 
Fordert der schuldige Ehegatte den anderen auf, die Ge
meinschaft herzustellen oder die Klage auf Scheidung 
zu erheben, so läuft die Frist vom Empfang der Auf
forderung an.

2. Die Scheidung ist nicht zulässig, wenn seit dem 
Eintritt des Scheidungsgrundes zehn Jahre verstrichen 
sind.

3. Der Erhebung der Klage steht der Antrag auf An
beraumung eines Sühnetermins gleich, sofern die Ladung 
demnächst erfolgt. Der# Antrag verliert diese Wirkung, 
wenn der Antragsteller im Sühnetermin nicht erscheint 
oder die Klage nicht binnen drei Monaten seit dem Ab
schluß des Sühneverfahrens erhebt.

4. Für die Sechs- und Dreimonatsfrist gilt § 35- 
Abs. 3 und 4. entsprechend.

§51
N a c h t r ä g l i c h e  G e l t e n d m a c h u n g  v o n ,  
S c h e i d u n g . s  g r ü n d e n  b e i  S c h e i d u n g  

w e g e n  V e r s c h u l d e n s

1. Nach Ablauf der in § 50 bezeichnten Fristen kann 
während eines Scheidungsstreites ein Scheidungsgrund 
noch geltend gemacht werden, wenn die Frist 'bei der 
Klageerhebung noch nicht verstrichen war.

2. Eheverfehlungen, auf die eine Scheidungsklage 
nicht mehr gegründet werden kann, können auch nach 
Ablauf der Fristen des §50 zur Unterstützung einer auf 
andere Eheverfehlungen gegründeten Scheidungsklage 
geltend gemacht werden.

D. Schuldausspruch

§.52

Bei S c h e i d u n g  w e g e n  V e r s c h u l d e n s

1. Wird die Ehe wegen Verschuldens des Beklagten 
geschieden, so ist dies im Urteil auszusprechen.

2. Hat der Beklagte Widerklage erhoben und wird 
die Ehe wegen Verschuldens beider Ehegatten geschie
den, so sind beide für schuldig zu erklären. Ist das 
Verschulden des einen Ehegatten erheblich schwerer als 
das des anderen, so ist zugleich auszusprechen, daß 
seine Schuld überwiegt.

3. Auch ohne Erhebung einer Widerklage ist auf 
Antrag des Beklagten die Mitschuld^des Klägers aus
zusprechen, wenn die Ehe wegen einer Verfehlung des 
Beklagten geschieden wird und dieser zur Zeit der Er
hebung, der Klage oder später auf Scheidung wegen 
Verschuldens hätte klagen können. Hatte der Beklagte 
bei der Klageerhebung das Recht, die Scheidung wegen 
Verschuldens des Klägers zu begehren, bereits verloren, 
so ist dem Antrag gleichwohl 'stattzugeben, wenn dies 
der Billigkeit entspricht, Abs. 2 Satz 2 und § 50 Abs. 3 
gelten entsprechend.

§53

S c h e i d u n g  a u s  a n d e r e n  G r ü n d e n

1. Wird die Ehe auf Klage und Widerklage geschie
den und trifft nur einen Ehegatten ein Verschulden, 
so ist dies im Urteil auszusprechen.

2. Wird die Ehe lediglich auf Grund der Vorschriften 
der §§ 44—46 und 48 geschieden und hätte der Beklagte 
zur Zeit der Erhebung der Klage oder später auf Schei
dung wegen Verschuldens des Klägers klagen können, 
so ist auch ohne Erhebung der Widerklage auf Antrag 
des Beklagten auszusprechen, daß den Kläger ein Ver
schulden trifft. Hatte der Beklagte bei der Klage- 
erhebung das Recht, die Scheidung wegen Verschuldens 
des Klägers zu begehren, bereits verloren, so ist dem 
Antrag gleichwohl stattzugeben, wenn dies der Billig
keit entspricht. § 50 Abs. 3 findet entsprechende An
wendung.

E. Folgen der Scheidung

I. N a m e  d e r  g e s c h i e d e n e n  F r a u  

'. §54
G r u n d s a t z

Die geschiedene Frau behält den Familiennamen des 
Mannes. "

§55

W i e d e г а n n ahm e e i n e s  f r ü h e r e n  
N a m e n s

1. Die geschiedene Frau kann durch Erklärung 
gegenüber dem Standesbeamten ihren Familiennamen 
wieder annehmen. Die Erklärung bedarf der öffentlichen 
Beglaubigung. '

2. In gleicher Weise kann die Frau einen früheren 
Ehenamen, den sie bei Eingehung der geschiedenen Ehe 
hatte, wieder annehmen, wenn aus der früheren Ehe 
Nachkommenschaft vorhanden ist. Die Wiederannahme 
ist ausgeschlossen, wenn die Frau allein oder über
wiegend für schuldig erklärt ist.

§ 56

U n t e r s a g u n g  d e r  N a m e n s f ü h r u n g  
• d u r c h  d e n  M a n n

1. Ist die Frau allein oder überwiegend für schuldig 
erklärt, so kann ihr der Mann durch Erklärung gegen
über dem Standesbeamten die Weiterführung seines 
Namens untersagen. Die Erklärung bedarf der öffent
lichen Beglaubigung. Der Standesbeamte soll der Frau 
die Erklärung mitteilen.

2. Mit dem Verlust des Mannesnamens erhält die
Frau ihren Familiennamen wieder. - ‘

§ 57
U n t e r s a g u n g  d e r  N  а  m  e  n  s  f  ü  h  r  u  n  g
d u r c h  d a s  V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t
1. Macht die Frau sich nach der Scheidung einer 

schweren Verfehlung gegen den Mann schuldig oder 
führt sie gegen seinen Willen einen ehrlosen oder un
sittlichen Lebenswandel, so kann ihr das Vormund
schaftsgericht auf Antrag des Mannes die Weiterführung 
seines Namens untersagen.

2. Abs. 1 gilt entsprechend, wenn die Frau nach 
§ 55 Abs. 2 einen früheren Namen wieder angenom« 
men hat.


